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THEMA
Stefan BurischekÊohanna Pinczolits: Arbeitszeitaufzeichnungen - Worauf Arbeitgeber achten müssen

Arbeitszeitaufzeichnungen dienen nicht nur als lnstrument zur Überwachung und Kontrolle der Arbeitszeiten der Mitarbeiter,
sondern es können mangelhaft bzw nicht geführte Arbeitszeitaufzeichnungen auch zu zivil- und verwattungsstrafrechttichen
Sanktionen führen. Um negative Konsequenzen für das Unternehmen zu vermeiden, sind gesetzeskonforme
Arbeitszeitaufzeichnungen daher unumgängtich. Worauf Arbeitgeber dabei achten müssen, erläutern Mag, Sfefon Burischek
und Mag. Johanno Pinczolits im aktuelten Fachbeitrag.
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Syndikusrechtsanwalt (29.1.201 I - AnwZ(Brfg) 12/17)
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(6.12.2017 - I ZR 186 / 1 6)
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BaFin: Generelle Übernahme aller Leitlinien der Europäischen Auf-

sichtsbehörden

Aufsätze

Prof. Dr. Rupprecht Pod¡zun und Tristan Rohner

Nach dem Brexit: Die Stärkung:staatlicher Gerichte

für wirtschaft srechtliche Streitigkeiten

Mit dem Brex¡t gerät der Rechtsstandort London in die Defensive:

Die Unsicherheiten im Hinblick auf das EU-Recht führen dazu, dass

die Wahl des englischen Rechts und des Gerichtsorts London für

Unternehmen weniger attralciv werden. Dies sollte ein Anlass sein,

um die führenden deutschen Gerichte für den Wettbewerb um

wirtschaftsrechtliche Streitigkeiten besser zu rüsten' Wichtigste

Maßnahme wäre die Zentralis¡erung wirtschaftsrechtlicher Fälle'

Dr.Johannes Deiß, RA

BB-Rechtsprechungsreport zum Recht der
Kapitalanlagen 2017

Der Beitrag gibt einen Überblick über die aus Sicht des Autors

wichtigsten dezeitigen Entwicklungen im Bereich der Haftung für

fehlgeichlagene Kapitalanlagen. Die Darstellung beschränkt sich

bewusst nicht' allein auf die höchstrichterl¡chen Entscheidqngen,

sondern stellt darüber hinaus auch interessante Entwicklungen auf

Oberlandesgerichtsebene dar.

Entscheidung

BGH: Berücksichtigung der sog. Passiva ll bei Feststellung der Zah-

lungsunfähigkeit nach 5 17 Abs.2 Satz 1 lnso
(19.12.20'17 - ll 4R88/1 6 - dazu BB-Kommentar

Dr. Matthias Müller, LL.M' [Duke], RA./Attorney-at-Law [New York])

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entsche¡dungen
BFtl: Zur Steuerbarkeit von Eingliederungszuschüssen

(29.8.2017 - Vlll R 17 / 1 3)

BFH: Zur Steuerfreiheit von Leistungen aus berufsständischen Ver-

sorgungseinrichtungen (1 0.1 0.2017 - X R 3 117)

BFH: Eibschaftsteuerrechtlich begünstigtes Vermögen bei einer

Wohnungsvermietungsgesellsch aft (24J0.2017 - ll R 4411 5)

FG Münihen: Scheinrenditen aus einem Schneeballsystem im

Abgeltungsteuersystem (27,1 0.2 017 - 2 K 956 / 16\

Verwaltung
BMF: Ort der sonstigen Leistung im Zusammenhang mit

einem Grundstück.gem. $ 3a Abs' 3 Nr. 1 UStG

(1 3.2.201s - lll C 3 - S 71 17-al16/10001)

BMF: Art. 15a Abs.3 DBA Schweiz - Anrechnung von Schweizer

Abzugsteuer entsprechend 5 36 EStG auf die Einkommensteuer

(8.2.2018 - lv B 2 - s 1301-cHE/07l1001s-02)

Personalie
75. Geburtstag des ehemaligen RiBVerfG Prof' Dr' Dres' h' c' Paul

Kirchhof

Aufsätze

Prof. Dr. Rainer Heurung, WP/StB, Sebastian Schmidt,

M.Sc., und Marvin Kraft, B'Sc.

BB-Rechtsprechungsreport zur ertragsteuerl¡chen
organschaft 2017

lm Jahr 2017 war die ertragsteuerliche 0rganschaft wieder Gegen-

stand zahlreicher gerichtlicher Entscheidungen. Der Beitrag gibt ei
nen Überblick der für die Praxis bedeutendsten Urteile des vergan-

genen Jahres. Der BFH entschied u.a. über die Haftung der Organ-

iesellschaft bei mehrstufigen Organschaftsverhältnissen, über die

Ãnerkennung einer körperschaft steuenechtlichen Organschaft bei

einer Unterbrechung der finanziellen Eingliederung, über die Aner-

kennung der Mindestlaufzeit eines Ergebnisabführungsvertrags

(ËAU uñter Beachtung der umwandlungssteuerrechtlichen Rück-

wirt<ungsfit<tion sowieiie Verlustübernahmevereinbarung bei Än-

derung des Aktienrechts und erhöhten Ailsgleichszahlungen an

Minderheitsgesellschaft er.

Dr. Marcel Burr, RA

D¡e Entw¡cklung von Legal Robots am Beispiel der
grunderwerbsteuerlichen Konzernklausel

Die Rechtswissenschaft muss sich zunehmend mit dem Phänomen

der Digitalisierung auseinandersetzen. Dabei ist vielfach von Legal

Robots d¡e Rede, die in Teilen Aufgaben des menschlichen Rechts-

anwenders übernehmen sollen. lm Rahmen der Machbarkeitsstu-

die,,Litax" wurde ein solcher Legal Robot gemeinsam mit der Kon-

zernsteuerabteilung eines deutschen Technikkonzerns entwickelt'

Diese Software prüft vollautomatisch Umwandlungsvorgänge im

Konzern auf deren Begünstigung nach der grunderwerbsteuerli-

chen Konzernklausel (5 6a GTEStG) und gibt ein entsprechendes

Gutachten aus. Der Beitrag beschreibt die Hürden bei der Entwick-

lung eines solchen Legal Robots sowie die damit zusammenhän-

genden Herausforderungen für Recht und Technik'

Entscheidung

BFH: Förmliche Zustellung von Briefsendungen als Teilbereich der

Post-U niversaldienstleistungen (EuGH-Vorlage)

(31.5.201 7 - V R 3o/15 - dazu BB-Kommentar von

Birgitta Kr¡stina Fey, RAin/FAinStR/StBin)
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499

500

Die Woehe im Elick

Entscheidung
BFH: Beachtung des Internationalen Privatrechts auch im Steuer-

recht.(7 .12.2O17 - lV R23/14)

Rechnungslegung
FASB: Accounting Standards Update im Zusammenhang mit der
U5-a merikanischen Steuerreform

DRS(: Ergebnisse der 35. Sitzung des HGB-FA und der 27.Öffentli-
chen 5itzung

Wirtschaftsprüfung
Accountancy Europe: FAQ zur Rolle des Wirtschaftsprüfers bei der
Bekämpfung von Wirtschaftskrim inalität
WPK: lnanspruchnahme von Dienstleistungen im Ausland - Ausle-
gungshilfe des IDW

WPK: Stellungnahme zu den Vorschlãgen der Monitoring Group
zur Reform der internationalen Standardsetzung
WPK: Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung zur 5tärkung
der europäischen Aufsichtsbehörden,(E5A)

WPK: Kurzdarstellung der Pflichtenlage nach dem Geldwäschege-
setz

BaFin: Neue Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung
(WpDPV) und Erläuterungen

Aufsatz
Dipl.-Kfm. Georg Lanfermann, WP/SIB

Sustainable Finance als neues Leitmotiv der
Unternehmensberichterstattung
ln Brüssel arbeitet die Europäische Kommission derzeit mit hoher
Dynamik an einer umfassenden Umgestaltung des Finanzsystems
der Europäischen Union (EU) im Sinne eines langfristig angelegten,
nachhaltigen Handelns aller Finanzmarktakteure. Einen neuen wich-
tigen Referenzpunkt für diesen Umbau bildet der am 31.,l.2018 er-
stattete Schlussbericht zu ,,Financing a Sustainable European Econo-
my", der durch eine von der Europäischen Kommission eingesetzte
High-Level-Expertengruppe erarbeitet wurde. Dieser Bericht liefert
der Europäischen Kommission nunmehrdieVorlagefüreinen bereits
im März 2018 erwarteten EU-Ahionsplan, der mit einem Mix von
Maßnahmen regulatorische Anreize zur stärkeren Berücksichtigung
von Environmental-, Social- and Governance-(ESGlRisiken setzen
will. Der Beitrag beleuchtet schwerpunktmäßig die vom Schlussbe.
richt ausgesprochenen Empfehlungen zur Unternehmensberichter-
stattung. Neben einer kurzfristig empfohlenen Ergänzung der nicht-
finanziellen Erklärung um Angaben zum Klimaschutz lässt der
Schlussberlcht auch bereits Maßnahmen erkennen, die fundamen-
tale Herausforderungen für die klassische lnternational-Financial-
Reportin g-Standards- (lFRSlFinanzber¡chterstattung darstellen.

Entscheidung

BFH: Gewinnübertragung nach 5 6b ESIG: Veräußerung an Schwes-
terpersonengesellschaft - Kürzung um fiktive Wertaufholung
(9.1 i .2017 - lV R 19/14 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Martin Bünning, RA/SIB)

Neuerscheinung Buch
Koch,rCorporate Governance case by case

Wesentliche Aspekte der Corporate Governance in zwölf Fällen
2O17,212 Seiten, Kt., € 38,90

lSBN: 978-3-8005-5038-8 / lnfos unter: urww.shop.ruw.de

4BB Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Zeitdynamische Bezugnahmeklausel
(30.8.201 7 - 4 AZR 4431 ls)
BAG: Gebot der Rechtsquellenklarheit bei Betriebsvereinbarungen
(26.9.2017 - 9 AZR 1 17 I 17)

BAG: Betriebsverfassungswidriges Verhalten eines lnsolvenzver-
walters nach Betrìebsänderun g (7 .11 .20'17 - 1 AZR 186/16)
LAG Hamburg: Prozessunfähigkeit wegen Querulantenwahns
(9.8.2017, anhängig BAG B AZA83/17 -3 5a 50/16)

Aufsatz
Dr. Julia Pfrogner, RAin

490

Flexible Arbeitszeiten in der lndustrie 4.0

Die lndustrie 4.0 prophezeit ènorme Veränderungen im Hinblick
auf die Art und Weise der Arbeit, die Arbeitsorganisat¡on sow¡e Zu-
sammenarbeit von Mensch und Technik. Die Folge ist ein hohes
Flex¡bilitätsbedürfnis. Passgenaue flexible Arbeitszeitmodelle sind
ein unverzichtbarer Teil dieser Flexibilität. Grundsätzlich gilt: lst die
wöchentliche Arbeitszeit einmal vertraglich festgelegt, sind Arbeit-
geber und Arbeitnehmer daran gebunden. Die Umstände, die dem
Vertragsabschluss zugrunde lagen, können sich jedoch für beide
Vertragsparteien ändern. Auf Arbeitgeberseite steht das Bedürfnis
im Vordergrund, den Umfang der Arbeitszeit am aktuellen Arbeits-
anfall und Personalbedarf des Unternehmens anzupassen, Bei Ar-
beitnehmern sind der Wunsch nach freier Ze¡teinteilung und örtli-
cher Elexibilität zu beobachten. Gewerkschaften, Politiker und Un-
ternehmen rufen nach gesetzlichen Neuregelungen zurArbe¡tszeit,
jeweils mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Doch lässt sich auch
schon nach dem aktuell geltenden Recht mehr Flexib¡l¡tät errei-
chen, die e¡n Großte¡l der Arbeitgeber bisher nicht hinreichend
nutzt. Wie Unternehmen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter schhell
und flexibel an den Bedarfanpassen können, soll in diesem Beitrag
dargestellt werden.

Entscheidung

BAG: Betriebsübergang
(24.8.201 7 - 8 AZR 26s I 1 6

Dr. Hans-Peter LöW RA)

-Verwi
- dazu
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495

Neuerscheinung Euch
Schleßmann, Das Arbeitszeugnls
Antworten auf alfe Fragen des Zeugnisrechts

2018, Seiten, Kt., € 89,-
ISBN: 978-3-8005 -3289-6 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Die Erste Seite
Dr. Martin Nebeling, RA/FAArbR, und
Thomas Hey, RA/FAArbR

Risk Mànagement: Vergi¡tung freigestellter
Betriebsratsmitglieder

lmpressum/llorschau

i¡lclustrie 4.0

Stt:,i¡ri¡'l¡ i;T",1 iiili ;.;ìi"raí,
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Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, RA/VVP/SIB

lst der Mantelkauf ein Missbrauch? Die Verlustnutzung muss möglich sein!

WIRTSCHAFTSRECHT

Amineh Gharibian, RAin, und Dr. Nadine Piepet, LL.M., RAin

Parteienmehrheit in Schiedsverfahren - Zulässigkeit, Vorteile der Konsolid

Herausforderungen bei Mehrparteienkonflikten | 387
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Schutzfähigkeit von dreidimensionalen quadratischen Ver-

packungsmarken für Tafelschokolade - Quadratische Tafelschoko-

ladenverpackung (1 8.1 0'201 7 - I ZB 105 11 6)

BGH: Schutzfähigkeit von dreidimensionalen Formmarken für

Traubenzucker - Tfaubenzuckertäfelchen ( l 8.1 0.201 7 - I ZB 3117)

BGH: Zur Unterscheidungskraft der Wortmarke,,Pippi Langstrumpf

für Beherbergungsdienstleistungen (5.1 0.201 7 - | ZB97 /16)

OLG München: Voraussetzung für die gerichtliche Bestellung eines

Schiedsrichters auf Antrag einer Partei (31 .1 .201 8 - 34 SchH 1 5i 1 7)

AG Mannheim: Filesharing - Sekundäre Darlegungslast des lnter-

net-Anschlussinhabers und Betreibers eines WLAN-Netzes

(18.1.2017 - U 1 0 C 1780/16)

Verwaltung
BaFin: Virtuelle Währungen - ESAs und IOSCO warnen vor Risiken

Gesetzgebung
EP: Verordnung über Maßnahmen gegen unberechtigtes Geo-

blocking beschlossen

Veranstaltung
Tagung zur Umsetzung der Know-how-Richtlinie am 19.4.2018 in

Berlin

Aufsätze

Armineh Gharibian, RAin, und Dr. Nadine Pieper, LL.M., RAin

Steuerrecht

3ss Die Woche im Blick

, Entscheidungen
EuGH: Margenbesteuerung von Reiseleistungen auch an Unter-
nehmer (5 25 Abs. 1, Ab3.3 USIG) nicht unionsrechtskonform
(8.2.2018 - C-380/1 6)

BFH: Berücksichtigung einer zukünftigen Steuerbelastung bei den
Wertfeststellungen für Zwecke der Erbschaftsteuer (27.9.2017 - ll R

1st1s)
BFH: Zinsberechnung bei nicht fristgerecht entrichteter Milchab-

gabe (28.1 1.2017 - Vll R10/17)

FG Baden-Württemberg: Anforderungen an eine Rechnung i.5. v.

5 14c Abs. 2 UStG (1 1.12.2017 -9 K2646/16)

Verwaltung
BMF: Anderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung
(AEAO)(24.1.2018- IVA 3 - S 0062/17l1000s)

Gesetzgebung
KoaV: Maßnahmen in der Steuerpolitik

387

405

407

412

Parteienmehrheit in Schiedsverfahren - Zulässigkeit,
Vorteile der Konsolidierung und Herausforderungen
bei Mehrparteienkonflikten
Der Beitrag geht der Frage nach, unter welchen Voraussetzungen

Mehrparteienschiedsverfahren zulässig sind, und erläutert deren

Vor- und Nachteile sowie die Herausforderungen. Er stellt außer-

däm die Regelungen zu Mehrparteienschiedsverfahren in den

Schiedsgerichtsordnungen der Deutschen lnstitution für 5chieds-

gerichtsbarkeit e.V. und der lnternationalen Handelskammer dar
und geht in diesem Zusammenhang auch auf die neue DIS-

Schiedsgerichtsordnung ein, die am 1.3.2018 in Kraft treten wird.

PÍof. Dr. Hervé Edelmann, RA 394

Einführung von Negativzinsen im Aktiv- und
Passivgeschäft

Se¡tdem die Europäische Zentralbank (EZB) im Juni 2014 von den

Banken für bei ihi hinterlegte Gelder (sog. Einlagefazilitäten) einen
negativen Zinssatz in Höhe von aktuell minus 0,40olo verlangt, wird
in der Literatur intensiv und kontrovers darüber diskutiert, ob Kre-

ditinstitute im Einlagengeschäft teilweise auch als Strafzinsen be-
zeichnete Negativzinsen an ihre Kunden weitergeben dürfen und
ob die Negativzinsen bei Zinsgleit- und Zinsanpassungsklauseln im
Darlehensgeschäft zu einer Umkehr der bisher üblichen Zahlungs-
pflichten insofern führen können, dass nicht der Darlehensnehmer
für das ihm vom Darlehensgeber überlassene Kapital Zinsen an
den Darlehensgeber bezahlt, sondern der Darlehensgeber an den
Darlehensnehmer ein Entgelt in Form von Negativzinsen. Der Bei-
trag þeht der Fraçje nach, ob dies rechtlich möglich ist.

Êntscheidungen

BGH: Keine Ausdehnung der Haftung des lnsolvenzverwalters auf 3gg
alle Arten von Sekundärartsprüchen
(u.1.2018 -IXZR37/17)
LG Tübingen: Zur Wirksamkeit von AGB einer Bank zur Einführung 402
von Negativzinsen gegenüberVerbrauchern
(26.1 .2018 - 4 0 187 /17\

Aufsätze @
Dr. Bela Jansen, RA/StB. und Veronika Greger, StBin

lnvStG 2018: Übergang zum neuen Recht, erste
Praxis- und Anwendungsfragen

Für manchen Anwender des ab dem 1.1.2018 geltenden lnvest-

mentsteuergesetzes (,,lnvStG 2018") könnte der 1 .1 .201 8 wie der Re-

lease einer mit Spannung erwarteten Beta-Version wirken. Zu beob-

achten ist die leistungsstarke lnteraktion zwischen dessen ,,Ëntwick-
.lern" 

und Anwendern. BMF-Schreiben und voaeitig beantwortete

dringliche Fragen einzelner Verbände lassen sich mit hilfreichen Ser-

vice Packs zur Beseitigung oder Vorbeugung von Unklarheiten ver-

gleichen. Neben den Herausforderungên der Erstanwendung des

lnvStc 2018 steht derzeit die Migration des alten zum neuen lnvStG

im Fokus. Der Be¡trag stellt den Übergang zum lnvStG 201 I dar.

Prof. Dr. Lorenz J. Jarass, M. S., Anthony E. Tokman und

Mark L. wr¡ght, Ph. D.

Steuern und Sozialabgaben in den USA und in
Deutschland: Update nach der US-Steuerreform 201 I
Der Beitrag aktualisiert die in BB 4812017 gezeigten Ergebnisse. ln

den USA wurde ab 2018 der nominale Körperschaftsteuersatz von

bisher 357o auf 21o/o gesenkt (zzgl. durchschnittlich rund 6%o-

Punkte der U5A-States). Die nominalen Einkommensteuersätze

wurden ebenfalls deutlich gesenkt, zusätzlich erhalten gewerbliche

Personengesellschaften einen Freibetrag von bis zu einem Fünftel

ihres zu versteuernden Einkommens, lm Gegenzug wurde eine Rei-

he von Maßnahmen gegen Steuervermeidung eingeführt, u.a. die

deutsche Zinsschranke (fast wörtlich) und die deutsche Mindestbe-

steuerung (mit 800/o statt 6070 Verlustnutzung), eine verstárkte Be-

steuerung von im Ausland ansässigen Tochtergesellschaften etc.

lm Ergebnis wird der tatsächlich gezahlte Steuersatz von US-Kör-

perschaften im Jahr 2020 bei rund 1 6 7o liegen.

Entscheidungen

SFH:VerlängerteFestsetzungsverjährungbeisteuerhinterziehung 418

eines Miterben
(29.8.201 7 - Vlll R 32/ 1 s)

BFH: Bei Devisentermiñgeschäften muss der auf den Differenzaus- 422

gleich gerichtete Wille ersichtlich sein
(24.1 0.201 7 - Vlll R 3sl1 5)

BMF: Anrufungsauskunft nach 5 42e ESIG 424
(1 2.12.2017 - lV C 5 - S 2388/1 4/1 0001 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Lukas Hilbert)
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Þde We¡eãre Ëm Eliek

lA5B: Veröffentlichung der eng gefassten Anderung an IAS 1 9

EU: Veröffentlichung des Evaluierungsfahrplans für,,Fitness-Check

zur öffentlichen Berichterstattung von Unternehmen"

DRSC¡ DRS 25 ,,Währungsumrechnung im Konzernabschluss" ver-
abschiedet

DRSC: E-DRS 34,,Assoziierte Unternehmen" und E-DRS 35 ,,Anteil-
mäßige Konsolidierung" veröffentlicht

EYI lmmer mehr Finanzberichte und Reporting Standards machen
CFO zu schaffen - Digitalisierung als zusätzliche Herausforderung

Aufsåitze

Prof. Dr. Joachim Schulze-Osterloh

Ðisquotale Zuzahiungen cier Geseilschaiter in das
Eigenkapital einer Kapitalgesellschaft und ihre
Folgen für die Ermittlung des Veräußerungsgewinns
nach 5 17Abs.2 und 4 EStG

Mit seinem Urteil vom 11.7 .2017 (lX R 361j 5, BB 2017 ,2478 m. BB-
Komm. Seppelt) hat sich der BFH für die Ermittlung des Gewinns aus
der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nach S l7
EStG grundsätzlich zu der Frage geäußert, wie dafür im Falle von
Zuzahlungen die Anschaffungskosten zu bestimmen sind; Dazu
sttitzt sich das Gericht ganz wesentlich auf den handelsrechtlichen
Begriff der Anschaffungskosten in 5 255 Abs. 1 ESIG. Die Entschei-
dung betrifft einen Fall, in dem der Veräußerer Allein-Gesellschafter
der Kapitalgesellschaft war. Der BFH hatte sich also nicht zu der Fra-
ge zu äußern, wie Zuzahlungen in das Eigenkapital zu behandeln
sind, wenn sie ein Gesellschafter erbringt, der nur zu einem Bruch-
teil an der Gesellschaft beteiligt ist. Dieses problem der sog. disquo-
talen Zuzahlungen ist bisher weder für die Handelsbilanz noch für
die steuerliche Gewinnermittlung ausreichend geklärt. Das Urteil
des BFH ist Anlass, dieser Frage in dem Beitrag nachzugehen.

r@@rE
Dipl.-Volksw. Jürgen Dahlke, WP/StB

US-Steuerreform - Auswirkungen auf das Tax
Accounting deutscher Unternehmen
Mit der Unterzeichnung des Gesetzes am 22.12.2017 durch den prã-

sidenten der USA wurde der Tax Cuts and Jobs Act verabschiedet.
Die Rechtsänderungen im Unternehmensbereich sind umfassend
und weitreichend. 5ie erfordern eine Analyse der Auswirkungen auf
d¡e Wertschöpfungskette, die Kapitalstruktur und die L¡quid¡tät so-
wie akut auf die (Ertrag-)Steuerpositionen in allen Konzernab-
schlüssen, in die U5-Unternehmen einbezogen werden. ln dem Bei-
trag sollen die wesentlichen Konsequenzen auf die Bilanzierung
und Darstellung der Steuerpositionen in IFRS-Konzernabschlüssen
deutscher Mutterunternehmen aufgezeigt werden.

Save the date
RdF-Workshop zum Frankfurter Kommentar:

Al<tuelle Fragen des l(apitalanlagerechts
':
b,...- . r-. :, .ì,-,:

Þie Woche inn Blick

BAG: Unangemessene Verlängerung der Kündigungsfrist in AGB
(26.10,2017 - 6 AZRIsB/16)
BAG: Nichtverletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes bei Be-

triebsrente (1 4.1 1.2017 - 3 AZR 51 5 I 1 6)

BAG: Negative Fiktion des 5 1 4 Abs. 1 Nr. 1 KSchG

(21.9.2017 - 2 AZR B6s / 16)

BAG: Befristung der Probezeit eines Orchestermusikers (25.'l 0.2017

-7 AZR712/15\
LAG Berlin-Brandenburg: Sprachkenntnisse für das Anforderungs-
profil einerStelle (8.1.201 B - 4 Ta 1 489/17)
Hessisches LAG: Fristlose Kündigung wegen Aufnahme eines Per-
sonalgesprächs (23.8.2017 - 6 Sa 1 37 /17)

Verwaltung
BMAS! Über 5000 Verfahren wegen Verstößen gegen das Mindest-
lohngesetz eingeleitet

Verbände
BVAU: Warnung vor Fachkräftemangel im Arbeitsrecht

Aufsatz

Stephan Sura

Anrechnungsmöglichkeiten und Berechnungs-
grundlagen von anderweitigen Entgeltelementen bei
Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohns
Keine andere Frage rund um den gesetzlichen Mindestlohn hat die
Rechtsþrechung bisher so beschäftigt wie die Anrechenbarkeit ein-
zelner Vergütungsbestandteile auf den Mindestlohnanspruch. Auch
.in seinen jüngsten Entscheidungen zur Thematik folgt das BAG da-
bei klaren Leitlin¡en, die Arbeitgebern die Nutzung eines Großteils
versch iedener Prämíen u nd Zu lagen für die Erbringu ng des Mindest-
lohns ermöglichen. Schranken bestehen indes nicht nur dann, wenn
eine konkrete Sonderleistung keinen Entgeltcharakter hat, sondern
auch, wenn das Grundgehalt bereits den Mindestlohnanspruch er,
füllt. Darüber hinaus klãrten die Erfurter Richter zuletzr erstmals das
Verhältnis des Mindestlohns zu Entgeltschutzansprüchen, insbeson-
dere im Hinblick auf deren Berechnung.

Entscheidung

BAG: Arbeitszeiterhöhungsverlangen nach TzBfG
(1 7 .1 0.201 7 * 9 AZR 1 9 2 I 1 7 dazu BB-Kom m entar von
Lars Christian Möller, FAATbR)

Neuerscheinung Buch
Schleßmann, Das Arbeitszeugnis
Antworten auf alle Fragen des Zeugnisrechts

2018,seiten, Kt., € 89.-

ISBN: 978-3-8005-3289-6 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Die Erste Seite
Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, RA/WP/SrB
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gänzung zu BGH W};42076' 2268)
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VRiLG Dr. Frønk Czaia,KöLn I

First CISG decision in Brazil: Brazilian courts take the

first steps towards application of the CISG

Ana Carolina Beneti. LL.M. (LSE), São Paulo

Entscheidungen

UN-Kaufrecht (CISG)

Art.7,8 Abs. 1 und 2, Art.9 Abs. 2, Art. 14 CISG; 5 103:l

Abs.1, S 1032 Abs. 2, S 1034 Abs. l und 2,9 1062

Abs.l Nr. 2ZPO; Art.4 Abs.1 lit. a, Abs.4 Rom l-VO

Wirksames Zustandekommen einer Schiedsver-

einbarung durch Einbeziehung Allgemeiner Geschäfts-

bedingungen in Handelskontrakten des internationalen

Warengeschäfts sowie Bestimmbarkeit des ver-

einbarten Schiedsgerichts durch Auslegung der

Schiedsklausel (,,arbitration of selle/'). [..']
Deutschland: OLG München, Beschl. v.16'8.2017 -

,¿

2. Grundsätzlich erfasst Art.74 CISG nach herrschender

Auffassung auch außergerichtliche Betreibungsmaßnah-

men. Als ersatzfähig wurden insbesondere vorprozes-

suale anwaltliche Mahnschreiben anerkannt, soweit die

Einschaltung eines Anwalts geboten war und die Kosten

das Maß des Notwendigen nicht überschritten haben.

3. Ein Ersatz von lnkassospesen könnte im Rahmen des

Art.74 CISG im Einzelfall zuzuerkennen sein, wenn sie -
unter Anlegung eines überaus strengen Maßstabs -
ausnahmsweise zur zweckentsprechenden und an-

gemessenen Rechtsverfolgung dienlich und daher vo-

raussehbar waren. [...]
Österreich: OGH, Urt. v.29.6.2017 - 8 Ob ï041 L6a 

- 

L9

Nationales Kaufrecht

5 434 Abs. l Satz 3 BGB

Der Verkäufer kann im Hinblick auf die in S 434 Abs' 1

Satz 3 BGB getroffene gesetzgeberische Wertung

grundsätzlich seine Haftung nicht nur für das Fehlen

einer üblichen und vom Käufer zu erwartenden

Beschaffenheit (S 434 Abs' 1 Satz 2 Nr' 2 BGB)' sondern

auch für das Fehlen von Eigenschaften ausschließen'

deren Vorhandensein der Käufer nach den vom Ver-

käufer abgegebe nen öffentlichen Außerungen berech-

tigterweise erwarten kann (im Anschluss an BGH, Urt. v
22

224.2016 -VZR23/1 5, NJW 2017,150 Rn' 14)

S 14 Abs. 1, 5 474Abs' 1 BGB

Für die Abgrenzung zwischen Verbraucher- und Unter-

nehmerhandeln ist grundsätzlich die objektiv zu

bestimmende Zweckrichtung des Rechtsgeschäfts ent-

scheidend. [.'.]
Deutschland:BGH,Urt'v'279'2017-yIlIZR27lll6-22

SS 284, 3O5c, 3O7, 437, 439' 478 BGB; S 304 ZPO

1. Die in einer Qualitätssicherungsvereinbarung zwi-

schen Unternehmern vom Käufer formularmäßig ver-

wendete Klausel

Mehraufwand bei dem AG, der aus Möngeln von Liefer-

gegenständen entsteht, geht in angefallener Höhe zu

8

34 SchH I4lß L2

Art.8 clsc
1. Ob AGB in einen dem C|SG unterliegenden Vertrag

einbezogen wurden, ist durch Auslegung gem. Art' 8

CISG zu errnitteln. Zur wirksamen Einbeziehung muss

der Empfänger eines Vertragsangebots die Möglichkeit

haben, von den AGB in zumutbarer Weise Kenntnis zu

nehmen, weshalb der Verwender diesen Text übersen-

den oder anderweitig zugänglich machen muss' [" ']
Deutschland: LG Hamburg, Urt' v' L7.7.2017 -
419 HKO 57115 

- 

17

Art. 6, 14,74 CISG

1. Für die Einbeziehung der AGB eines Vertragsteils ist

es erforderlich, dass sie dem anderen Teil übermittelt

oder zugänglich gemacht werden. Eine Erkundigungs-

obliegenheit besteht nicht.
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Lasten des AN. Der Mehraufwand ist dem AN durch den

AG nachzuweisen'

hält einer lnhaltskontrolle nach 5 307 Abs' 1 Satz 1 BGB

i.V.m. 5 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht stand' weil sie ohne

sachlichen Grund von den Regelungen des gesetz-

lichen Kaufgewährleistungsrechts in einer Weise

abweicht, die mit wesentlichen Grundgedanken dieser

gesetzlichen Regelungen nicht zu vereinbaren ist' ["']
Deutschland: BGH, Urt. v. 18.10.2017 - VIII ZR 86116 

- 

28

lmpressum

Vertriebsrecht

5 87c Abs' 2HGB;S 401 BGB; SS 829' 887 zPo

Die isolierte Pfändung der Rechte aus 5 887 ZPO in

Verbindung mit dem Anspruch des Handelsvertreters

aus 5 B7c Abs. 2 HGB ist nichtig. Diese Rechte sind als

unselbständige Nebenrechte untrennbar mit dem Pro-

visionsanspruch verbunden und können nicht unab-

hängig von diesen geltend gemacht werden.

l)eutschland: BGH, Beschl. v.19.9.20L7 - VIIZB 64114 

- 
33

5 1029 Abs.1 ZPO

1. Die Vereinbarung, einen Schiedsvertrag abzuschlie-

ßen, stellt keine Schiedsvereinbarung i.S.d. 5 1029 Abs.'l

ZPO dar. [. ..]

Deutschland: OLG Mihchen, Endurt. v. L3.7.2017 -
23U t260lt7 35

5 87 Abs. 2,5 87c Abs.1, Abs. 2 u. Abs. 5 HGB

1. t...1
2. Die tenorierte Verpflichtung, einen Buchauszug ,,in

EDV-verwertbarer Form" vorzulegen, ist nicht ausrei-
chend bestimmt und damit nicht vollstreckungsfähig.
Deutschland: OLG München, Endurt. v.19.7.2017 -
7 U 33B7lL6 36

Andere Rechtsfragen

5 1032 Abs. 2, S 1062 Abs. 1 Nr. 2 Fall 1 ãPO
Deutschland: BGH, Beschl. v.11.5.2017 - lZB 75116 

- 

38
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-+Editorial ,.,.
lm Dickicht der Schweigepflichten
Von Christian Kopetzki

ä]} n-o i"1'*Ä o-nu,-[*]Çrrr duqi
"* Zur Strafbarkeit niedergelassener Vertragsärzte nach S 309 SIGB (l) ' ' '

Hfiff:g#ïïiÏJ."rfiiï"ti"lifi:::Ï,.". Anti-Korruptionsgesetz errasst niedergerassene ver-
tragsärzte als Tatsubjekte der Bestechlichkeit im Gesundheitswesen und schließt damit vormals bestehende

Strãfbarkeitslücken: Der Beitrag widmet sich der Frage, ob und inwieweit das österr Strafrecht durch die

Anwendbarkeit des S 309 SIGB eine korrespondierende Ärztestrafbarkeit vorsieht.

Von Clørø lfsits

+ Bildnisschutz und ärztliches Berufsrecht.
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem Bildnisschutz von Patienten iZm dem ärztlichen Berufs-

recht. Woiauf hat der Árzt zu a.ht.n, wenn er Fotos oder Videos im Zusammenhang mit ärztlichen Be-

handlungen verwendet bzw veröffentlicht? Auf den Bildnisschutz nach S 78 UrhG und S 16 ABGB (Persön-

lichkeitsiechte) wird nicht eingegangen, obgleich die Regelungen nicht strikt auseinanderzuhalten sind und

sich immer wieder überschneiden.
Von Robert Prankl

+ Der ,,Arzl" iSd HeimAufc . .

Das HeimAufG sieht in S 5 sowohl für die Vornahme einer Freiheitsbeschränkung als auch für länger

andauernde oder wiederholte Freiheitsbeschränkungen die Mitwirkung des ,,Arztes" vor' Der Beitrag be-

schäftigt sich daher mit der Frage, ob unter einem Arzt iSd HeimAufG nur ein Facharzt für Psychiatrie und

Psycho--therapeutische Medizin zu verstehen ist. Ferner wird untersucht, ob auch ein Turnusarzt ein Arzt iSd

HeimAufG sein kann.
V on W olfgang H ei s s enb er ger

'å Aktuelle Entscheidungen zum Begriff der ärztlichen Tátigkeit
der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts
Unter besonderer Berücksichtigung der Rsp des Verwaltungsgerichts Wien
Im Folgenden wird die Rsp des Verwaltungsgerichts Wien (VwG Wien) einer nâheren Betrachtung unter-
zogen. Sie gewinnt auch deshalb an Bedeuiung, da die Definition ärztlicher Tätigkeit im ÄrzteG 1998 nur
allgemein umschrieben bzw in S 2 Abs 2 ÃrzteG 1998 nur mittels einer demonstrativen Aufzählung um-
rissen ist. Unstrittig war in sämtlichen Beschwerdefállen lediglich, dass ärztliche Tätigkeit nach ihrer ge-
setzlichen Definition sowohl unmittelbar am Menschen als auch mittelbar für den Menschen ausgeübt
werden kann, also nicht zwangsweise einen direkten Patientenkontakt voraussetzt.
Von Maria Huber, Anelia Mihovø, Stefanie Singer und Cløus penz
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+ Mutmaßliche Entbindung von der Schweigepflicht
oGH 27. 7. 2017, 2 0b 162/16m
Mit Anmerkung von Christian Kopetzki

Rechtsprechung in Leitsätzen
Bearbeitet von Gisela Ernst, Claudia Gabauer, Ingríd Jez, Veronika Krriftner,
Aline Leischner-Lenzhofer, Danielle Monika Noe, Sibel [Irønüs und Cløudia Zeinhofer
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dukterecht, Privatversicherungsrecht, Rettungswesen, Sozialversicherungsrecht,
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